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9. ®aS Anaßen mit Böllern, KnaEbomben unb ber»

gleitßen, baS ©Riegen mit ©efcßüßen, SRörfern unb äßn»

ltcßen ©eräten, baS Abbrennen oon geuerroerf, baS Spielen
mit SBoffen. ®aS Umgeben mit ©prengftoffen oßne nüß»

ließen groed.
10. ®er auSlänbifcße SBilitärbienft.
11. ®ie Beteiligung an Baufereien unb Schlägereien,

e8 fei benn nacßgerotefen, baß ber SBerftd^erte, oßne oor»

her am Streite beteiligt geroefen ju fein, felber ange»

griffen morben ift, ober bei |>ilfefeiftung oerleßt mirb.
12. Sie (gefahren, benen firf) ber 93erficf>erte baburch

ausfegt, baß er anbere ftarf prooojtert.
13. SBiberfeßlicßteit gegenüber ben mit ber Aufrecht»

erhaltung ber öffentlichen Drbnung betrauten Organen.
®ie Teilnahme unb bie beabfießtigte Anroefenßeit bei lln=
ruhen ober an Berfammlungen, bie oon ber pftänbigen
Beßörbe oerboten morben finb.

14. BergeßenSßanblungen.
15. ®te ®efaßren, benen berfBerficberte pfolge Brun»

teinßeit ausgefegt ift.
Bebft obigen außergewöhnlichen ©efahren bleiben nach

rnie oor auc| bie SBagniffe oon ber Ber ficherun g ber
SRidfjtbetriebëunfaHe auSgefcßloffen. AIS folc£>e gelten
bte èanblungen, burcß bie fid) ein Berficherter wiffentliiß
einer außergewöhnlichen ©efaßr ausfegt, melde burch bie

Çanblung felber, bte Art ihrer Ausführung, bie Um»

ftänbe, unter benen fie ausgeführt mirb, gegeben fein
tann ober in ber B^fönlicßteit beS Berficßerten liegen tann.

gmmetßin finb ipanblungen ber Eingebung unb Bei»

tungshanbiungen auch bann nicht oon ber Berficßerung
auSgefcßloffen, roenn fie unter eine ber Kategorien ber

außergewöhnlichen ©efahren ober unter ben Begriff bes

SBagniffeS fallen.

IWkiwirttdaî!.
Ueber Die BefdjäftiguRg Her jugenDlic^R »Mb wetb»

liefen tperfonen im ©eroerbe hat ber BunbeSrat eine

BolljiehungSoer orbnung erlaffen. ®aS BunbeS»

gefeß tritt am 1. Dftober 1923 in Kraft. ®ie Ober»

aufficht beS BunbeS über ben BoHjug bes ©efeßes mirb
bem ©ibgenöffifeßen BoltSmirtfcßaftSbeparteinent, Abtei»

lung für gnbuftrie unb ©emerbe, übergeben. ®ie Boll»

jugSoerorbnung beftimmt weiter, welc|e Betriebe als
inbuftrietle unb gewerbliche Betriebe im Sinne beS ©e=

feßeS gelten, ©egen ©ntfcßetbe ber Abteilung für gn»
buftrte unb ©emerbe über Unterteilung unter baS ©ejeß
îann an ben BunbeSrat reïuiriert werben.

®er StcmD Der ArbeUiloftgîeU in Der Schweif
Bad) ben legten Berichten beS eibgenöffifeßen Arbeits»
amteS ift bie gaßl ber gänjlici^ Arbeitslohn ©nbe
SJtai auf 30,228 jurüdgegangen, naeßbem biefe gaßl
©nbe April noch auf 35,512 geftanben mar. ®ie Ab»

nähme beträgt alfo 5284 gänjlicß Arbeitslofe. Bon
tiefen 30,228 gänjlid) ArbeitStofen finb bloß 7900 unter»
ftüßt gegen 11,000 ©nbe April. Beitmeife arbeitS»
los finb nocß 15,640 DMnner unb grauen, 2427 weniger
als ©nbe April. ®ie ©efamtjaßt ber Betroffenen ftellt
fich auf 45,868, b. ß. fie ift um 7411 «einer als ©nbe
April.

®er auf ©nbe ganuar eingefeßte Büdgang ber Ar»
beitSlofigïeit hält alfo erfreulichermeife an, ®amatS be»

trug bie gaßl ber gänjtich ArbeitStofen noch 56,275,
nad)bem fie ©nbe September bereits auf 49,512 ge=
Îunten mar. ®te gaßl oon ©nbe DJlai fleßt alfo um
runb 26,000 tiefer als biejenige oom ganuar 1923 unb
um runb 19,000 tiefer als bie oom September 1922.

gnSgefamt mürben bisher 496 SRillionen grauten
für bte Unterftüßung oon ArbeitStofen aufge»

gemenbet. 250 SJtiUionen hatte ber Bunb auSjubejaßlen.
Bern leiftete j. B. 23 SRillionen, St. ©allen 21 DM»
lionen granten. Auf ben Kopf ber Beoölferung oer»
auSgabte ber Kanton Dienenbürg für bie UnterfiüßungS»
aftion 142 granten, ber Kanton Appenzell A.=Bß. 82 gr.,
Unterwalben bagegen bloß gr. 1.42.

®te prdjenfcße tantoRale Kommtffton für DaS

gabrtf» wnD ©emerbemefe« ift oom BegierungSrat für
bie Amtsbauer 1923 bis 1926 roie -folgt befteüt
morben: g. Btetenßots, ®recß§lermeifter, Bfäffifon; ©.
Blocß, Bibtiothetar, gürid); @. BooS»gegßer, gürich;
g. ©äumann, DJtecßamfer, gürich ; ©reulicß, Arbeiter»
fetretär, güri<ß; Bationalrat ®r. Dbinga, KüSnacßt;
©. Bieber, BejirfSricßter, gürich (alle bisher); gng. @.

©eitinger> Söintertßur (neu). ®te Kommiffion feßt fteß

pfammen auS je 4 Ber tretern ber Arbeitgeber unb
ber Arbeitnehmer.

(krt>a*dswt*ea.
gcRtraloerbanD ffßmeiäertfdjer ArbeUgeberorgani»

fationeR. Am 14. guni tagte in gürich bte orbentlicße
®elegiertenoerfammlung beS gentraloerbanbeS feßmeije»
rifdßer Arbeitgeberorganifationen. ©S waren 25 Ber»
bänbe ber gnbuftrte unb beS ©eroerbeS ber Schweis
oertreten, gm Anfcßluß an ben gefcßäftlicßen Beil hörte
bie Betfammlung ein Beferat eines BertreterS ber Scßmei»
jerifdßen UnfaUoerficßeriingSanftatt in Sujern über bie

Bätigfeit ber leßtern auf bem ©ebiete ber llnfaUoer»
ßütung an.

BeröanD f^meiprifeßet ©(ßreinermelfter rrD äTtö»

DelfaDritanten. ®ie ©enercitoerfammtung beS BerbanbeS
feßmeijer. Scßreinermeifter unb SRöbetfabritanten in Biel
naßm unter bem Borfiß beS gentralpräfibentenSB. ©cßaffer
(Burgborf) bie Berichte entgegen über baS SubmiffionS»
mefen unb bie ArbeitSlofenfürforge. Sie wählte neu in
ben gentraloorftanb g. Kaufmann in ©harn unb be»

ftätigte im übrigen einfiimmig ben bisherigen gentral»

wird wesentlich erhöht durch einen.Anstrich mit

• *
[Der Anstrich schützt gleichzeitig gegen den Ein-
fluss säurehaltigen Wassers, Moorwassers, etc.

Verlangen Sie Muster und Preise»

E. Beck, Dachpappenfabrik, Pietepleü b. Biel.
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9. Das Knallen mit Böllern, Knallbomben und der-
gleichen, das Schießen mit Geschützen, Mörsern und ähn-
lichen Geräten, das Abbrennen von Feuerwerk, das Spielen
mit Waffen. Das Umgehen mit Sprengstoffen ohne nütz-

lichen Zweck.
10. Der ausländische Militärdienst.
11. Die Beteiligung an Raufereien und Schlägereien,

es sei denn nachgewiesen, daß der Versicherte, ohne vor-
her am Streite beteiligt gewesen zu sein, selber ange-
griffen worden ist, oder bei Hilfeleistung verletzt wird.

12. Die Gefahren, denen sich der Versicherte dadurch
aussetzt, daß er andere stark provoziert.

13. Widersetzlichkeit gegenüber den mit der Aufrecht-
erhaltung der öffentlichen Ordnung betrauten Organen.
Die Teilnahme und die beabsichtigte Anwesenheit bei Un-
ruhen oder an Versammlungen, die von der zuständigen
Behörde verboten worden sind.

14. Vergehenshandlungen.
15. Die Gefahren, denen der,Versicherte zufolge Trun-

keinheit ausgesetzt ist.
Nebst obigen außergewöhnlichen Gefahren bleiben nach

wie vor auch die Wagnisse von der Versicherung der

Nichtbetriebsunfälle ausgeschlossen. Als solche gelten
die Handlungen, durch die sich ein Versicherter wissentlich
einer außergewöhnlichen Gefahr aussetzt, welche durch die

Handlung selber, die Art ihrer Ausführung, die Um-
stände, unter denen sie ausgeführt wird, gegeben sein
kann oder in der Persönlichkeit des Versicherten liegen kann.

Immerhin sind Handlungen der Hingebung und Ret-
tungshandlungen auch dann nicht von der Versicherung
ausgeschlossen, wenn sie unter eine der Kategorien der

außergewöhnlichen Gefahren oder unter den Begriff des

Wagnisses fallen.

YMMMSä
Ueber die Beschäftig«»« der jugendliche« und weib-

lichen Personen im Gewerbe hat der Bundesrat eine

Vollziehungsverordnung erlassen. Das Bundes-
gesetz tritt am 1. Oktober 1923 in Kraft. Die Ober-
aussicht des Bundes über den Vollzug des Gesetzes wird
dem Eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartement, Abtei-
lung für Industrie und Gewerbe, übergeben. Die Voll-
zugsoerordnung bestimmt weiter, welche Betriebe als
industrielle und gewerbliche Betriebe im Sinne des Ge-
setzes gelten. Gegen Entscheide der Abteilung für In-
duftrie und Gewerbe über Unterstellung unter das Gesetz

kann an den Bundesrat rekurriert werden.

Der Stand der Arbeitslosigkeit in der Schweiz
Nach den letzten Berichten des eidgenössischen Arbeits-
amtes ist die Zahl der gänzlich Arbeitslosen Ende
Mai auf 30,228 zurückgegangen, nachdem diese Zahl
Ende April noch auf 35,512 gestanden war. Die Ab-
nähme beträgt also 5284 gänzlich Arbeitslose. Von
diesen 30,228 gänzlich Arbeitslosen sind bloß 7900 unter-
stützt gegen 11,000 Ende April. Teilweise arbeits-
los sind noch 15,640 Männer und Frauen, 2427 weniger
als Ende April. Die Gesamtzahl der Betroffenen stellt
sich auf 45,868, d. h. sie ist um 7411 kleiner als Ende
April.

Der auf Ende Januar eingesetzte Rückgang der Ar-
beitslosigkeit hält also erfreulicherweise an. Damals be-

trug die Zahl der gänzlich Arbeitslosen noch 56,275,
nachdem sie Ende September bereits auf 49,512 ge-
sanken war. Die Zahl von Ende Mai steht also um
rund 26,000 tiefer als diejenige vom Januar 1923 und
um rund 19,000 tiefer als die vom September 1922.

Insgesamt wurden bisher 496 Millionen Franken
für die Unterstützung von Arbeitslosen aufge-

gewendet. 250 Millionen hatte der Bund auszubezahlen.
Bern leistete z. B. 23 Millionen, St. Gallen 21 Mil-
lionen Franken. Auf den Kopf der Bevölkerung ver-
ausgabte der Kanton Neuenburg für die Unterstützungs-
aktion 142 Franken, der Kanton Appenzell A.-Rh. 82 Fr.,
Unterwalden dagegen bloß Fr. 1.42.

Die zSrcherische kantonale Kommission für das
Fabrik- und Gewerbewese« ist vom Regierungsrat für
die Amtsdauer 1923 bis 1926 wie-folgt bestellt
worden: I. Bietenholz, Drechslermeifter, Pfäffikon; S.
Bloch, Bibliothekar, Zürich; E. Boos-Jegher, Zürich;
F. Gäumann, Mechaniker, Zürich; Greulich, Arbeiter-
sekretär, Zürich; Nationalrat Dr. Odinga, Küsnacht;
E. Rieder, Bezirksrichter, Zürich (alle bisher); Jng. E.
Geilinger, Winterthur (neu). Die Kommission setzt sich

zusammen aus je 4 Vertretern der Arbeitgeber und
der Arbeitnehmer.

lkkdsxi»v«»t>.
ZentralverSand schweizerischer Arbeitgeberorgani-

sationen. Am 14. Juni tagte in Zürich die ordentliche
Delegiertenversammlung des Zentralverbandes schweize-
rischer Arbeitgeberorganisationen. Es waren 25 Ver-
bände der Industrie und des Gewerbes der Schweiz
vertreten. Im Anschluß an den geschäftlichen Teil hörte
die Versammlung ein Referat eines Vertreters der Schwei-
zerischen Unfallversicherüngsanstalt in Luzern über die

Tätigkeit der letztern auf dem Gebiete der Unfallver-
hütung an.

Verband schweizerischer Schreinermeister und Mö-
belfabrikanten. Die Generalversammlung des Verbandes
schweizer. Schreinermeister und Möbelfabrikanten in Biel
nahm unter dem Vorsitz des ZentralpräsidentenW. Schaffer
(Burgdorf) die Berichte entgegen über das Submissions-
wesen und die Arbeitslosensürsorge. Sie wählte neu in
den Zentralvorstand I. Kaufmann in Cham und be-

stätigte im übrigen einstimmig den bisherigen Zentral-

wi-ci wesentlich erkökt àrch einen Anstrich mit

* eÄs/ *
^ver ànstiick sckiitet gleichzeitig gegen 6en Nn-
tiuss sâureksltlgen Messers, Moonvassers. etc.

Vsrlsugs« Lilv ««â

ökkli, vschsWenkbkill, Hkîkàl! d. ölkl.
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